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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. R. Engel als Einzelrichter über die Beschwerde des A. F., StA: 
Nigeria, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.04.2005, FZ: 04 08.860-BAE, nach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung am 10.04.2008 zu Recht erkannt. 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Abs 1 u. 2 AsylG 1997 BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. I 126/2002 als 
unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. 1. Der Beschwerdeführer (BF), seinen Angaben nach ein Staatsangehöriger von Nigeria, stellte nach legaler 
Einreise mit dem Flugzeug über den Flughafen Wien-Schwechat am 26.04.2004 beim Bundesasylamt (BAA) 
einen Asylantrag. 
 

Als Begründung für das Verlassen seines Herkunftsstaates Nigeria brachte er beim Bundesasylamt im 
Wesentlichen vor, dass sein Vater der traditionelle Früher der Ortschaft U. im Imo-State gewesen sei. Nach 
dessen Tod hätte er die Nachfolge antreten sollen. In diesem Dorf werde der Götze Ogugu angebetet und als 
Führer hätte er dies ebenso tun müssen. Der BF habe sich gegenüber seinem Vater geweigert dessen Nachfolge 
anzutreten, weshalb er mit seinen Eltern diesbezüglich ein Problem gehabt hätte. Als der BF seinen Vater erzählt 
habe, dass die zweite Ehefrau seines Vaters seine Geschwister geschlagen hätte, habe sich der Vater derart 
aufgeregt, dass er umgefallen wäre. Sie hätten ihn in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Vater am nächsten 
Morgen verstorben sei. Die Leute im Dorf hätten gemeint, dass er seinen Vater gestoßen hätte und deswegen sei 
auch die Polizei eingeschaltet worden. Seine Mutter habe ihn darauf hin angeraten das Dorf zu verlassen. Er sei 
sodann nach Lagos gezogen. Aus Nigeria sei er ausgereist, weil die Polizei nach ihm suchen würde. 
 

Der BF brachte beim BAA vor, dass er nach Österreich mit seinem eigenen Reisepass auf Grund eines Visums 
legal eingereist sei, welches er selbst zwei Wochen vor seiner Ausreise auf der österreichischen Botschaft in 
Lagos besorgt habe. Seinen Reisepass habe er nach der Einreise nach Österreich sofort weggeworfen. 
 

Zum Herkunftsstaat Nigeria traf das BAA Feststellungen. 
 

Das BAA gelangte im Rahmen der Beweiswürdigung zur Erkenntnis, dass durch den BF eine aktuelle 
Bedrohungssituation nicht glaubhaft gemacht worden sei. Er habe bei der Einvernahme nicht den Eindruck einer 
Person erweckt, welcher einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt war bzw. wäre. Auch habe sich seine Angabe, dass 
er bei der österr. Botschaft in Lagos selbst ein Visum unter seinem Namen angesucht habe, bei einer 
Überprüfung als unwahr herausgestellt. Bei durchgeführten Internetrecherchen hätten sich seine Angaben zu den 
Vorfällen bzw. zu seiner Person auch nicht verifizieren lassen. Seine Identität könne nicht festgestellt werden, da 
er trotz Aufforderung keine identitätsbescheinigenden Dokumente vorlegte. 
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Nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens wurde der Antrag des BF vom BAA gemäß § 7 AsylG 1997 
abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gem. § 8 Abs 1 AsylG wurde die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung nach Nigeria für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.). Gemäß § 8 Abs 2 AsylG wurde der BF aus dem 
aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen (Spruchpunkt III.). 
 

Spruchpunkt I. wurde im Wesentlichen damit begründet, dass eine Verfolgungsgefahr nicht glaubhaft gemacht 
werden konnte. Hinsichtlich Spruchpunkt II. wurde im Wesentlichen argumentiert, dass sich aus seinem 
Vorbringen und der allgemeinen Lage keine reale Gefahr einer Verletzung der hier maßgeblichen Rechtsgüter 
ergebe. Zu Spruchpunkt III. wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass kein relevantes Privat- und Familienleben 
in Österreich bestehe und daher durch die Ausweisung kein unzulässiger Eingriff in diese verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechte vorliege. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Beschwerdeführer innerhalb offener Frist Beschwerde erhoben. 
 

Darin wird im Wesentlichen einer Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens und eine unrichtige 
Beweiswürdigung moniert. Die belangte Behörde habe keine exakten Feststellungen zu Nigeria getroffen. 
Insbesondere die angeführten Berichte im Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechtsverletzungen 
durch die Polizei seien mangelhaft. Zur behaupteten Unglaubwürdigkeit wird ausgeführt, dass der BF sehr wohl 
in der Lage gewesen sei konkrete und widerspruchsfreie Angaben über die Ereignisse sowie dem Zeitpunkt zu 
machen. Auch zeitliche Unklarheiten hätten sich aus seinem Vorbringen nicht ergeben. 
 

Bescheinigungsmittel hinsichtlich der Identität oder seiner Fluchtgründe hat der Beschwerdeführer weder im 
erstinstanzlichen Verfahren noch im Zuge der Beschwerde vorgelegt. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat am 10.04.2008 eine mündliche Verhandlung durchgeführt. Die 
Verhandlung wurde in Anwesenheit des BF durchgeführt. Das Bundesasylamt blieb der Verhandlung 
entschuldigt fern. Mit Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde der BF aufgefordert 
Bemühungen anzustellen damit er spätestens in der Beschwerdeverhandlung in der Lage sei seine Identität und 
seine Fluchtgründe durch Bescheinigungsmittel glaubhaft zu machen. Derartige Nachweise legte er jedoch nicht 
vor. 
 

Nach Abschluss der mündlichen Verhandlung wurde mit Schreiben vom 30.04.2008 die österreichische 
Botschaft in Abuja/Nigeria mit ergänzenden Ermittlungen zur Gesundheitsversorgung beauftragt . Am 
22.10.2008 langte das Ermittlungsergebnis ein. 
 

Mit Schreiben vom 06.02.2009 wurden die Parteien vom Ergebnis der Beweisaufnahme gem. § 45 Abs. 3 AVG 
verständigt und zur Stellungnahme eingeladen. Mit Schreiben vom 17.02.2009 langte eine handschriftliche 
Stellungnahme des BF, welcher sich zu diesem Zeitpunkt in der JA Sonnberg befand, ein. Darin wiederholte der 
BF im Wesentlichen, dass seine Probleme mit dem Tod seines Vaters verbunden wären und diese noch immer 
bestehen würden. Seine Stiefmutter würde ihm die Schuld am Tod des Vaters geben. Außerdem sei er sehr 
krank. Der Stellungnahme beigelegt wurde ein Patientenbrief/Entlassungsbericht vom 27.01.2009 von der 
Sonderkrankenanstalt Lungenheilstätte Wilhelmshöhe. Als Diagnose findet sich folgendes: "HIV mit TBC, 
Aidsinfektion, durch mikroskopische Sputumuntersuchung gesicherte Lungentuberkulose". In der 
Therapieempfehlung werden mehrere Medikamente zur Behandlung aufgezählt. Regelmäßige Kontrollen bzgl. 
der HIV-Erkrankung sollen durchgeführt werden. 
 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

1.1. Die Identität des Beschwerdeführers steht fest. Er gehört der Volksgruppe der Ibo (Igbo) an und kommt aus 
dem Imo-State. Dort verfügt er über ein familiäres Netz; darunter seine Mutter und sein Bruder. Dieser Bruder 
ist Pastor bei der Penticostal-Church. In einem anderen Bundesstaat Nigerias lebt auch noch eine Schwester. 
Sein Verhältnis zu seinen Familienangehörigen ist gut und er steht mit diesen auch regelmäßig in telefonischem 
Kontakt. 
 

Aufgrund von fallbezogenen Recherchen, die durch die Staatendokumentation im Internet durchgeführt wurden, 
werden folgenden Feststellungen getroffen: 
 

Es konnten in Nigeria keine Hinweise auf die Existenz einer Person mit dem vom BF angegebenen Namen 
gefunden werden. 
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Es konnten keine Informationen gefunden werden, dass eine mit dem von ihm angegeben Namen in Nigeria 
polizeilich oder gerichtlich gesucht wird. 
 

Es konnten keine Informationen gefunden werden, dass sein Vater durch einen Unfall oder ein 
Gewaltverbrechen ums Leben kam. Sein Vater findet auch in sonstigen Berichten keine namentliche Erwähnung. 
 

Der Beschwerdeführer hat während des Asylverfahrens mehrfach Straftaten nach dem Suchtmittelgesetz 
begangen und wurde deshalb rechtskräftig verurteilt. Im Strafregister der Republik Österreich finden sich 
folgende Vormerkungen: 
 

01)LG F.STRAFS.WIEN 
 

PAR 27 ABS 1 U 2/2 (1. FALL) SUCHTMITTELG 
 

PAR 15 STGB, FREIHEITSSTRAFE 8 MONATE , DAVON FREIHEITSSTRAFE 6 

MONATE, 
 

BEDINGT, PROBEZEIT 3 JAHRE, JUGENDSTRAFTAT 
 

ZU LG F.STRAFS.WIEN 
 

UNBEDINGTER TEIL DER FREIHEITSSTRAFE VOLLZOGEN AM 13.10.2004 
 

LG F.STRAFS.WIEN 
 

ZU LG F.STRAFS.WIEN 
 

PROBEZEIT VERLAENGERT AUF INSGESAMT 5 JAHRE 
 

LG F.STRAFS.WIEN 
 

ZU LG F.STRAFS.WIEN 
 

DER BEDINGT NACHGESEHENE TEIL DER FREIHEITSSTRAFE WIRD 
 

WIDERRUFEN, LG F.STRAFS.WIEN 
 

02)LG F.STRAFS.WIEN 
 

PAR 27 ABS 1 U 2/2 (1. FALL) SUCHTMITTELG 
 

FREIHEITSSTRAFE 10 MONATE. JUGENDSTRAFTAT 
 

ZU LG F.STRAFS.WIEN 
 

AUS DER FREIHEITSSTRAFE ENTLASSEN AM 00.00.00, BEDINGT, PROBEZEIT 3 

JAHRE, LG KLAGENFURT 
 

ZU LG F.STRAFS.WIEN 
 

PROBEZEIT VERLAENGERT AUF INSGESAMT 5 JAHRE 
 

LG F.STRAFS.WIEN 
 

03)LG F.STRAFS.WIEN 
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PAR 27 ABS 1/1 (8. FALL) U ABS 3 27 ABS 1/1 (1.2. FALL) SUCHTMITTELG 
 

FREIHEITSSTRAFE 12 MONATE 
 

Der Fremdeninformation des EKIS ist für den BF ein Rückkehrverbot der BPD Wien, rechtskräftig seit 
21.11.2006 (Außerkrafttretedatum 27.7.2015), zu entnehmen. 
 

Der Beschwerdeführer hat folgende Erkrankungen: 
 

HIV mit TBC, AIDS-Infektion. Diesbezüglich wird er medikamentös behandelt. Er befindet sich derzeit in 
Strafhaft. 
 

1.2. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer glaubhaft mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit in Nigeria einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt wäre. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Nigeria einer 
entscheidungsrelevanten Gefährdung ausgesetzt wäre bzw. diesbezüglich eine über die bloße Möglichkeit 
hinausgehende reale Gefahr bestünde. 
 

2. Zum Herkunftsstaat Nigeria: 
 

Quellen: 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Nigeria, 
21.1.2009 
 

Home Office, Report of Joint Britisch-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, 29.10.2008 
 

Anfragebeantwortung der ÖB in Abuja zur Behandlung von HIV/AIDS, vom 21.10.2008 
 

ACCORD Anfragebeantwortung zu Behandlungsmöglichkeiten von HIV und Hepatitis C, 12.2.2008 
 

ACCORD Anfragebeantwortung zu Behandlungsmöglichkeit von TBC, 28.6.2007 
 

Directory of Development Organizations, Edition 2008 
 

ACCORD Anfragebeantwortung, zum Fußballverein "XX" u. Anbetung eines Götzen mit dem Namen "Ogugu" 
im Dorf U., v. 12.4.2007 
 

Am 12.12.2008 hat das Oberste Gericht in letzter Instanz die Beschwerden der unterlegenen Kandidaten gegen 
die Präsidentschaftswahlen vom Mai 2007 zurückgewiesen und damit Staatspräsident Yar'Adua endgültig in 
seinem Amt bestätigt. Das Urteil wurde von den Verlierern öffentlich akzeptiert. Die Regierungsführung des 
Präsidenten ist durch ein grundsätzliches öffentliches Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit und den Versuch, eine 
nachhaltige und reformorientierte Wirtschaftspolitik zu betreiben, geprägt. Für die Regierung 
 

ist eine langsame, systematische Arbeitsweise typisch, die bisher allerdings für die breite 
 

Masse der Bevölkerung noch keine greifbaren Erfolge gezeitigt hat (keine Verbesserung der 
 

öffentlichen Versorgung v. a. mit Strom, keine Schaffung von Arbeitsplätzen). Dazu kommt, 
 

dass der Gesundheitszustand des Präsidenten immer wieder Anlass zu Spekulationen gibt. 
 

Die Menschen- und Bürgerrechte sind im Grundrechtskatalog der Verfassung gewährleistet. Die nach wie vor 
sehr schlechten Lebensbedingungen der Bevölkerungsmehrheit, die grassierende Korruption sowie die 
mangelhafte Ausbildung, 
 

Ausrüstung und Bezahlung der staatlichen Organe lassen die Verfassungswirklichkeit weit 
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hinter dem menschenrechtlichen Anspruch der Verfassung zurück. 
 

Große Defizite bestehen nach wie vor im Handeln der Sicherheitskräfte, das durch rüdes 
 

Vorgehen der Polizei und durch exzessive Gewaltanwendung bei internen 
 

Sicherheitseinsätzen des Militärs gekennzeichnet ist. Willkürliche Verhaftungen, Folter und 
 

andere weder Leben noch Eigentum respektierende Maßnahmen von Polizei und Militär 
 

kommen weiterhin vor. 
 

Nigeria hält an der Todesstrafe fest und hat im November 2007 auf der 
 

Generalversammlung der Vereinten Nationen gegen die Einführung eines weltweiten 
 

Moratoriums der Todesstrafe gestimmt. Es ist davon auszugehen, dass es zumindest im 
 

Bundesstaat Kano in den letzten Jahren zu mehreren Hinrichtungen kam. Die Todesstrafe 
 

wird, ebenso wie im Norden verhängte Körperstrafen (Amputationen), in den meisten Fällen 
 

aber nicht vollstreckt. Zum Tode Verurteilte sitzen teilweise über sehr lange Zeiträume unter 
 

besonders schweren Haftbedingungen ein. 
 

In verschiedenen Landesteilen gibt die Selbstjustiz so genannter "Vigilante"-Gruppen 
 

(private Milizen) Anlass zu Besorgnis. Diese Gruppen werden teilweise - wegen Untätigkeit 
 

bzw. Unvermögens der Polizei - durch die Regierungen einiger Bundesstaaten toleriert oder 
 

aktiv unterstützt. In der nigerianischen Gesellschaft ist Gewalt alltäglich und weit 
 

verbreitet. Politiker bedienen sich in der politischen Auseinandersetzung bewaffneter 
 

Schläger bis hin zu gedungenen Mördern, Bürger greifen im Kampf gegen bewaffnete 
 

Kriminelle auf "Vigilante"-Gruppen zurück, und an den Universitäten bestimmen oft so 
 

genannte "Kultisten" (kriminelle Banden, einst aus Studentenvertretungen entstanden) das 
 

Bild. Ethnische Gruppen unterhalten ebenfalls bewaffnete Milizen. 
 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, staatlicher Verfolgung oder Repression Dritter durch 
 

Umzug in einen anderen Teil Nigerias auszuweichen. Dies kann allerdings zu wirtschaftlichen 
 

und sozialen Problemen führen, wenn sich Einzelpersonen an einen Ort begeben, in dem keine Mitglieder ihrer 
Familie, der erweiterten Verwandtschaft oder der Dorfgemeinschaft leben. Angesichts der anhaltend schlechten 
Wirtschaftslage und der Bedeutung derartiger Bindungen in der nigerianischen Gesellschaft ist es schwierig, an 
Orten, in denen kein solches soziales Netz besteht, Fuß zu fassen. Für alleinstehende Frauen besteht die Gefahr, 
bei Umzug in die Großstadt von der eigenen Großfamilie keine wirtschaftliche Unterstützung zu erhalten. 
 

Nigerias Wirtschaft lebt zum einen vom Öl- und Gassektor, der 40 % des BSP, 80 % der 
 

Staatseinnahmen und 97 % der Exporterlöse ausmacht, zum anderen vom (informellen) 
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Handel und der Landwirtschaft, die dem größten Teil der Bevölkerung eine Subsistenzmöglichkeit bietet. Die 
Industrie (Zentren im Südwesten, Südosten und Norden) 
 

liegt wegen Energiemangels danieder. Es bestehen große Defizite bei der Infrastruktur. 
 

Schätzungsweise 50-70 % der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze von einem US-Dollar 
 

pro Tag. Das Pro-Kopf-Jahreseinkommen beträgt zwar ca. 1.000 US-Dollar, ist aber 
 

ungleichmäßig zwischen einer kleinen Elite und der Masse der Bevölkerung verteilt. Es gibt in Nigeria 
zahlreiche Organisationen, die Microkredite vergeben und die dadurch ihren Teil zur Armutsbekämpfung 
beitragen. 
 

Es gibt eine allgemeine Kranken- oder Rentenversicherung, die allerdings nur für 
 

Beschäftigte im "formalen Sektor" gilt. Die meisten Nigerianer arbeiten dagegen als Bauern, 
 

Landarbeiter oder Tagelöhner im "informellen Sektor". Leistungen der Krankenversicherung 
 

kommen schätzungsweise nur 10 % der Bevölkerung zugute. Die neu eingeführte 
 

Rentenversicherung ist ebenfalls auf den formalen Sektor beschränkt, wobei abzuwarten 
 

bleibt, ob die Beitragszahlungen tatsächlich zu Leistungen an die Berechtigten führen werden. 
 

Die Gesundheitsversorgung, vor allem auf dem Lande, ist mangelhaft. Der Zugang zu Wasser 
 

und Strom ist dem größten Teil der Bevölkerung erschwert. Die Bildungschancen sind sehr 
 

ungleich verteilt. 
 

Rückkehrer finden in den Großstädten eine ausreichende medizinische Versorgung vor, 
 

allerdings in der Regel weit unter europäischem Standard. Es gibt sowohl staatliche als auch 
 

zahlreiche privat betriebene Krankenhäuser. In privaten Kliniken können die meisten 
 

physischen und psychischen Krankheiten behandelt werden. 
 

In Bezug auf HIV/AIDS und der Begleiterkrankungen können diese im Imo State va. im "Federal Medical 
Centre", Owerri, therapiert werden. Dies ambulant und auch stationär. Die Behandlung von HIV/AIDS und 
Tuberkulose wird in öffentlichen Spitälern in ganz Nigeria grds. kostenlos durchgeführt. Von der Behandlung 
werden (in oa. Krankenhaus) keine Personen ausgeschlossen. (Anfragebeantwortung der ÖB in Abuja zur 
Behandlung von HIV/AIDS, vom 21.10.2008 
 

Erkenntnisse darüber, dass abgelehnte Asylbewerber bei Rückkehr nach Nigeria allein wegen 
 

der Beantragung von Asyl mit staatlichen Repressionen zu rechnen haben, liegen nicht vor. 
 

Verhaftung bei Rückkehr aus politischen Gründen oder andere außergewöhnliche Vorkommnisse bei der 
Einreise von abgeschobenen oder freiwillig ausgereisten 
 

Asylbewerbern aus Deutschland sind nicht bekannt geworden. Abgeschobene Personen 
 

werden im allgemeinen nach ihrer Ankunft vom Nigerian Immigration Service oder der 
 

Drogenpolizei befragt. Im Ausland straf- oder polizeilich auffällig gewordene Personen, 
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insbesondere Prostituierte, werden bei Kenntniserlangung in ihren Herkunfts-Bundesstaat überstellt. Wegen 
Drogendelikten im Ausland verurteilte Nigerianer werden bei Kenntniserlangung nach Rückkehr an die National 
Drug Law Enforcement Agency überstellt (Ende 2007 wurde zudem bekannt, dass über 200 in Nigeria 
verurteilte Drogenhändler sich dem Strafvollzug entziehen konnten). Ein zweites Strafverfahren in Nigeria 
wegen derselben Straftat haben diese Personen jedoch nicht zu befürchten. 
 

Es ist nicht wahrscheinlich, dass nigerianische Behörden von der Drogendeliquenz eines nigerianischen 
Asylwerbers in Österreich Kenntnis erlangen, weil diesbezüglich dem Amtswissen nach grds. keine 
Verständigung erfolgt. Es ist wenig wahrscheinlich, dass aktuell noch Personen nach dem Dekret 33 wegen 
Schädigung des Ansehens Nigerias durch Drogendelikte im Ausland verurteilt werden. 
 

Zum Kult Ogugu wird folgendes festgestellt: 
 

Ogugu ist die höchste Gottheit der Frauen und unter anderem für die Fruchtbarkeit zuständig. Wenn ein Mensch 
Ogugu etwas verspricht, dass er oder sie nicht halten kann oder in ihrem Namen schwört und den Schwur nicht 
einhält würde Ogugu einen Besucher in Gestalt einer großen Schlange schicken um die Person an das 
Versprechen zu erinnern. Die Schlange würde um Mitternacht in die Betten der Betroffenen kriechen oder sich 
bei ihren Köpfen zusammenrollen. Die von Ogugu gesandten Schlangen würden so lange bleiben, bis das 
Versprechen eingelöst wird. (ACCORD Anfragebeantwortung zum Fußballverein "XX" u. Anbetung eines 
Götzen mit dem Namen "Ogugu" im Dorf U., v. 12.4.2007) 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Beweis wurde erhoben durch den Inhalt des vorliegenden erstinstanzlichen Verwaltungsaktes sowie auf Grund 
eines ergänzenden Ermittlungsverfahrens, darunter Anfragen and die Staatendokumentation sowie an die 
österreichische Botschaft in Abuja/Nigeria. Weiters durch die eingebrachte Stellungnahme auf Grund der 
Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme. 
 

Ad I.1.1. Die Identität des Beschwerdeführers ergibt sich aus den amtswegig übermittelten Dokumenten des BF 
die er im Asylverfahren - trotz Aufforderung solche vorzulegen - verschwieg bzw. verheimlichte und damit seine 
Mitwirkungsverpflichtung im Asylverfahren erheblich verletzte. Die übrigen Angaben zu seiner Person ergeben 
sich glaubhaft aus den diesbezüglich im Wesentlichen gleichbleibenden Angaben. 
 

Die Informationen betreffend seiner Drogendelinquenz ergeben sich aus einem Auszug aus dem österreichischen 
Strafregister und den übermittelten Unterlagen der Sicherheitsbehörden. 
 

Das Gericht hat keine begründeten Zweifel an der Richtigkeit der Ergebnisse der Anfrage an die 
Staatendokumentation und an die österreichische Botschaft in Nigeria, zumal dem Ermittlungsergebnis seitens 
der Parteien auch nicht substantiiert entgegen getreten wurde. 
 

Der BF hat im Berufungs/Beschwerdeverfahren trotz Aufforderung keinerlei Bescheinigungsmittel zur 
Glaubhaftmachung seiner Fluchtgründe vorgelegt und auch trotz ausdrücklicher Aufforderung durch den 
AsylGH keine diesbezüglichen Bemühungen unternommen, obwohl er angab, dass darüber in Zeitungen 
berichtet wurde und er nach wie vor Familienangehörige in seiner Herkunftsregion hat, zu denen er auch 
regelmäßig Kontakt pflegt. 
 

Ad I.1.2. Der Asylwerber hat im Verfahren "glaubhaft" zu machen, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung droht 
(§7 AsylG 1997). Der dem Asylverfahren zu Grunde liegende Maßstab der "Glaubhaftmachung" findet auch in 
Bezug auf Gründe für die Geltendmachung von subsidiärem Schutz Anwendung (VwGH 26.6.1997, 95/18/1293; 
17.7.1997, 97/18/0336; siehe auch: Putzer/Rohrböck, Asylrecht Leitfaden zur neuen Rechtslage nach dem AsylG 
2005, Rz 154 mwN). 
 

Die Glaubhaftmachung hat das Ziel, die Überzeugung von der Wahrscheinlichkeit bestimmter 
Tatsachenbehauptungen zu vermitteln. Glaubhaftmachung ist somit der Nachweis einer Wahrscheinlichkeit. 
Dafür genügt ein geringerer Grad der Wahrscheinlichkeit als der, der die Überzeugung von der Gewissheit 
rechtfertigt (VwGH 29.05.2006, Zahl 2005/17/0252). Nach der Judikatur ist die Wahrscheinlichkeit dann 
gegeben, wenn die für den ursächlichen Zusammenhang sprechenden Erscheinungen, wenn auch noch so 
geringfügig, gegenüber den im entgegen gesetzten Sinn verwertbaren Erscheinungen überwiegen (Walter/Mayer, 
Verwaltungsverfahrensrecht, Rz 355 mit Hinweisen auf die Judikatur). 
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Im Asylverfahren muss das Vorbringen des Antragstellers als zentrales Entscheidungskriterium herangezogen 
werden. Ungeachtet der gesetzlichen Verpflichtung der Asylbehörde bzw. des Asylgerichtshofes, im Einklang 
mit den im Verwaltungsverfahren geltenden Prinzipien der materiellen Wahrheit und des Grundsatzes der 
Offizialmaxime, den maßgeblichen Sachverhalt amtswegig (§ 39 Abs 2 AVG, § 28 AsylG 1997) festzustellen, 
obliegt es in erster Linie dem Asylwerber auf Nachfrage alles Zweckdienliche für die Erlangung der von ihm 
angestrebten Rechtsstellung darzulegen (vgl VwGH 16. 12 1987, 87/01/0299; 13. 4. 1988, 87/01/0332; 19. 9. 
1990, 90/01/0133; 7. 11. 1990, 90/01/0171; 24. 1. 1990, 89/01/0446; 30. 1. 1991, 90/01/0196; 30. 1. 1991, 
90/01/0197; vgl zB auch VwGH 16. 12. 1987, 87/01/0299; 2. 3. 1988, 86/01/0187; 13. 4. 1988, 87/01/0332; 17. 
2. 1994, 94/19/0774) und glaubhaft zu machen (VwGH 23.2.1994, 92/01/0888; 19.3.1997, 95/01/0525). Bloßes 
Leugnen oder eine allgemeine Behauptung reicht für eine Glaubhaftmachung nicht aus (VwGH 24.2.1993, 
92/03/0011; 1.10.1997, 96/09/0007). Aus dem Wesen der Glaubhaftmachung ergibt sich auch, dass die 
Ermittlungspflicht der Behörde durch die vorgebrachten Tatsachen und angebotenen Beweise eingeschränkt ist 
(VwGH 29.3.1990, 89/17/0136; 25.4.1990, 90/08/0067). Es ist Aufgabe des Asylwerbers, durch ein in sich 
stimmiges und widerspruchsfreies Vorbringen, allenfalls durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauert, einen asylrelevanten Sachverhalt glaubhaft zu machen. (VwGH 30. 11. 2000, 2000/01/0356). 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kann die Behörde einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als 
glaubwürdig anerkennen, wenn der Asylwerber während des Verfahrens im Wesentlichen gleich bleibende 
Angaben macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät 
gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängten, dass sie nur der Asylerlangung um jeden Preis dienen sollten, 
der Wirklichkeit aber nicht entsprechen. Als glaubhaft könnten Fluchtgründe im Allgemeinen nicht angesehen 
werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe 
des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung 
entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er 
maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 6.3.1996, 95/20/0650). 
 

Auch bei Asylverfahren nach dem AsylG 1997 ist eine mangelnde Mitwirkung des Beschwerdeführers im 
Rahmen der Beweiswürdigung - und damit auch bei der Beurteilung der Glaubhaftmachung - zu berücksichtigen 
(Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005 Kommentar, S 385 mwN auf die Judikatur des VwGH). Wenn es sich um 
einen der persönlichen Sphäre der Partei zugehörigen Umstand handelt (zB ihre familiäre [VwGH 14.2.2002, 
99/18/0199 ua], gesundheitliche [VwSlg 9721 A/1978; VwGH 17.10.2002, 2001/20/0601], oder finanzielle [vgl 
VwGH 15.11.1994, 94/07/0099] Situation), von dem sich die Behörde nicht amtswegig Kenntnis verschaffen 
kann (vgl auch VwGH 24.10.1980, 1230/78), besteht eine erhöhte Mitwirkungspflicht des Asylwerbers (VwGH 
18.12.2002, 2002/18/0279). Wenn Sachverhaltselemente im Ausland ihre Wurzeln haben, ist die 
Mitwirkungspflicht und Offenlegungspflicht der Partei in dem Maße höher, als die Pflicht der Behörde zur 
amtswegigen Erforschung des Sachverhaltes wegen des Fehlens der ihr sonst zu Gebote stehenden 
Ermittlungsmöglichkeiten geringer wird. Tritt in solchen Fällen die Mitwirkungspflicht der Partei in den 
Vordergrund, so liegt es vornehmlich an ihr, Beweise für die Aufhellung auslandsbezogener Sachverhalte 
beizuschaffen (VwGH 12.07.1990, Zahl 89/16/0069). 
 

Dabei darf in diesem Zusammenhang aber nicht übersehen werden, dass auf Grund der Spezifika eines 
Asylverfahrens, unbeschadet dessen, dass es als antragsgebundenes Verwaltungsverfahren nach dem 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz abgeführt wird, die Anforderungen an einen Asylwerber auf Grund 
von fluchttypischen Sachzwängen nicht überzogen werden dürfen. Dennoch sieht der das asylrechtliche 
Ermittlungsverfahren zum Inhalt habende § 28 Asylgesetz 1997 keine Beweis- bzw. Bescheinigungslastumkehr 
zugunsten des Beschwerdeführers vor, sondern leuchtet aus den erläuternden Bemerkungen der 
Regierungsvorlage zu dieser Bestimmung hervor, dass in dieser Bestimmung lediglich explizit darauf 
hingewiesen wird, dass das Asylverfahren den fundamentalen Prinzipen des Verwaltungsverfahrensrechts, 
insbesondere dem Prinzip der materiellen Wahrheit und dem Grundsatz der Offizialmaxime nach § 39 Absatz 2 
AVG, folgt. Eine über §§ 37 und 39 Absatz 2 AVG hinausgehende Ermittlungspflicht normiert § 28 Asylgesetz 
nicht (VwGH 14.12.2000, Zahl 2000/20/0494). 
 

Der Beschwerdeführer vermochte im Ergebnis den vom Verwaltungsgerichtshof aufgestellten Prämissen für die 
Glaubhaftmachung einer "Fluchtgeschichte" aus nachfolgenden Gründen nicht gerecht zu werden. 
 

Der Beschwerdeführer konnte den Vorfall mit seinem Vater im Ergebnis nicht glaubhaft machen. Der BF war in 
der mündlichen Verhandlung nicht ansatzweise in der Lage dazu ein substantiiertes Vorbringen zu erstatten. 
Gefragt, was er über Ogugu erzählen könne, waren seine Ausführungen nach: "In Afrika ist das eine Art Gott in 
einem Dorf. Aber die meisten Leute sind damit nicht einverstanden", auch schon wieder zu Ende und er äußerte, 
nach Aufforderung weitere Details zu erzählen, lediglich allgemein gehaltene und zum Ermittlungsergebnis im 
Wesentlich im Widerspruch stehende Angaben. So soll Ogugu die höchste Gottheit der Frauen und ua. für deren 
Fruchtbarkeit zuständig sein. Der BF gab aber an, dass Frauen "nicht zu Ogugu gehen würden". Er war nicht in 
der Lage zu schildern was geschehen soll, wenn man sich nicht an einen Schwur hält (Ogugu würde einen 
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Besucher in Gestalt einer großen Schlange schicken, um die Person an das Versprechen zu erinnern. Die 
Schlange würde um Mitternacht in die Betten der Betroffenen kriechen oder sich bei ihren Köpfen 
zusammenrollen.[...]). Die Unkenntnis über diese "Gottheit" lässt nicht darauf schließen, dass der BF tatsächlich 
mit diesem Kult aufgewachsen ist, sein Vater die Rolle eines Priesters eingenommen hat und er dessen 
Nachfolge antreten sollte. Der BF vermochte unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher auch den 
daraus resultierenden Konflikt mit seinen Eltern bzw. den anderen Personen nicht glaubhaft machen. 
 

Trotz des Umstandes, dass sein Vater in einem Krankenhaus verstorben sein soll, der Fall bei der Polizei 
aktenkundig sei und er nach wie vor Kontakt zu Familienangehörigen in seinem Heimatstaat bzw. Ort habe, war 
er trotz nochmaliger Aufforderung in der Berufungsverhandlung nicht einmal bereit Bemühungen bzw. Versuche 
anzustellen, damit er durch Vorlage von Befunden bzw. medizinischen Berichten oder sonstigen 
Bescheinigungsmitteln aus jenem Spital in das sein Vater verbracht worden und er dort verstorben sein soll, 
Nachweise erbringen kann, woraus sich insbesondere vermutlich der Todeszeitpunkt und die Todesursache 
entnehmen ließen. 
 

Weiters war er ebenso nicht bereit Bemühungen anzustellen zB durch Zeitungsmeldungen - der BF behauptete 
beim BAA, dass über den Vorfall zwei nationale Zeitungen berichtet hätten (Ermittlungen durch die 
Staatendokumentation verliefen jedoch negativ) -, Steckbriefe - er behauptete polizeilich verfolgt zu werden - zu 
bescheinigen bzw. glaubhaft zu machen, dass er im Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters in Nigeria 
gesucht wird (auch hier verliefen die Recherchen durch die Staatendokumentation negativ). 
 

Der Beschwerdeführer verletzte damit in erheblichen Maße zumutbare Mitwirkungsverpflichtungen, zumal er 
nach wie vor Kontakt zu Familieangehörigen in Nigeria, darunter zB sein Bruder, welcher Pastor bei der 
Penticostal Church ist, hat und es sich um Umstände handelt, die in der persönlichen Sphäre des 
Beschwerdeführers liegen und sich die Asylbehörden darüber nicht ohne weiteres amtswegig Kenntnis 
verschaffen können. 
 

Diese mangelnde zumutbare und mögliche Mitwirkung im Verfahren wirkt sich auch auf die Beurteilung der 
generellen Glaubwürdigkeit der Person nachteilig aus. 
 

Gegen eine subjektive Furcht vor Verfolgung durch die Polizei und damit gegen eine tatsächliche 
Verfolgungsgefahr in Nigeria spricht auch die behauptete legale Ausreise aus Nigeria per Flugzeug, zumal er 
dort einer Ausreisekontrolle unterlag. 
 

Auch die Verheimlichung seines während des laufenden Asylverfahrens ausgestellten nigerianischen 
Reisepasses bzw. die Weigerung diesen im Verfahren vorzulegen, spricht gegen die persönliche 
Glaubwürdigkeit des BF. Es ist der allgemeinen Lebenserfahrung nach davon auszugehen, dass sich darin wohl 
Eintragungen befinden, die er offensichtlich für den Erfolg des Asylverfahrens selbst für abträglich hält, 
ansonsten nicht nachvollziehbar ist, dass er ihn nicht vorlegt. 
 

Auch der Umstand, dass er während des Asylverfahrens sich auch an nigerianische Behörden, zB die 
nigerianische Botschaft in Wien, etwa wegen der Abgabe einer Heiratserklärung, wandte und damit auch seinen 
Aufenthaltsort preis gab, spricht im Hinblick auf die internationalen polizeilichen und gerichtlichen 
Kooperationen nicht für eine subjektive Furcht vor staatlicher Verfolgung. 
 

Der Beschwerdeführer gibt vor, dass er aus seinem Herkunftsstaat wegen drohender Verfolgung bzw. einer 
realen Gefährdung seiner hier entscheidungsrelevanten Rechtsgüter "geflohen" ist und eine solche Gefahr vor 
allem auch im Falle einer Rückkehr zu erwarten wäre. Auf Grund der Asylantragstellung in Österreich kann 
vertretbar geschlossen werden, dass es sich nach den Vorstellungen eines Antragstellers dabei um einen Staat 
handelt, der auch in der Lage ist, ihm diesen Schutz und das damit verbundene Aufenthaltsrecht zu gewähren. 
Der allgemeinen Lebenserfahrung nach kann davon ausgegangen werden, dass eine Person in einer solchen 
Lage, die im Falle einer drohenden Rückkehr tatsächlich Verfolgung bzw. eine reale Gefährdung der 
entscheidungsrelevanten Rechtsgüter zu gegenwärtigen hätte, sich bemüht, während ihres Aufenthaltes im 
ausgewählten Schutzstaat, durch sozialadäquates Verhalten, gerade während des Feststellungsverfahren über die 
Flüchtlingseigenschaft, währenddessen sie auch lediglich ein vorläufiges Aufenthaltsrecht besitzt, in die 
Gesellschaft zu integrieren und tunlichst alles unterlässt, was für den Hilfe leistenden Staat bzw. dessen 
Bevölkerung abträglich sein könnte. Wenngleich es für einen Fremden - nicht nur in Österreich - grundsätzlich 
notwendig, zumutbar und möglich (zB über den Rechtsberater, Flüchtlingsberater, NGOs, Behörden, etc.) ist, 
sich im Falle der Unkenntnis betreffend der maßgeblichen grundlegenden Regeln, die für ein geordnetes 
Zusammenleben in dieser Gesellschaft wichtig sind, zu informieren (vgl. zB VwGH v. 09.03.1995, 93/18/0350), 
kann wohl auf Grund der inzwischen wiederholten rechtskräftigen Verurteilung durch ein Strafgericht in 
Österreich - wozu es nur bei schuldhaftem (vorwerfbarem) Verhalten (§ 4 StGB [Strafbar ist nur wer schuldhaft 
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handelt]) kommt -und des Rückkehrverbotes, vertretbar davon ausgegangen werden, dass es dem 
Beschwerdeführer auch ohne Einholung derartiger Informationen, auch unter Berücksichtigung seiner Herkunft 
und Person, zumindest latent bewusst war, dass diese Handlung(en), deretwegen er von einem österreichischen 
Gericht rechtskräftig verurteilt worden ist, Unrecht darstellen und er im Ergebnis damit aber jenem Staat bzw. 
dessen Gesellschaft "schadet", die ihm Sicherheit vor Verfolgung und Aufenthalt gewähren sollen. Eine solche 
Verhaltensweise ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung für einen tatsächlich iSd GFK Schutzsuchenden nicht 
plausibel. Ein solcher würde tunlichst alles unterlassen was dem, dessen Hilfe er angeblich so dringend braucht 
und die er in Anspruch nehmen will bzw. nimmt, schädlich sein könnte. 
 

Auch wenn sich der Beschwerdeführer nicht konkret über die möglichen Folgewirkungen von derartigen 
Straftaten auf das Asylverfahren (zB Asylausschluss-bzw. Endigungsgründe, Auswirkungen auf die 
Beweiswürdigung und damit auf die generelle Glaubwürdigkeit im Asylverfahren, verfahrensbeschleunigende 
Maßnahmen [zB Ausweisungsverfahren] Möglichkeit von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen der 
Fremdenpolizeibehörde, etc.) bzw. seinen weiteren Aufenthalt in Österreich vorweg informierte, so kann doch 
nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass er sich zumindest latent bewusst war, 
dass dieses Verhalten für Österreich und dessen Gesellschaft bzw. seinen weiteren Aufenthalt in Österreich 
nachteilig sein könnte und er Gefahr läuft, wieder in seinen Herkunftsstaat zurück zu müssen. 
 

Im Ergebnis ergibt sich daraus ein (weiteres) Indiz dafür, dass der in Österreich straffällig gewordene 
Asylwerber keine subjektive Furcht vor Verfolgung oder der realen Gefährdung seiner im Verfahren 
entscheidungsrelevanten Rechtsgüter im Falle einer Rückkehr hat bzw. er doch andere Ausreisemotive hatte als 
jene, die er im Asylverfahren vorbrachte und die Asylantragstellung lediglich ein Versuch ist, dieses Verfahren 
dazu zu benutzen, um andere asylfremde Zwecke zu erreichen, wie zB die Erlangung von Sozialleistungen, eines 
Aufenthaltstitels, Aufnahme einer Beschäftigung oder zur Verwirklichung sonstiger persönlicher, im Verfahren 
verschwiegener, Interessen. 
 

Der Asylgerichtshof konnte sich im Rahmen der mündlichen Verhandlung einen persönlichen Eindruck vom 
Beschwerdeführer verschaffen. Wenngleich dieser, wie auch im gegenständlichen Fall, in seiner Gesamtheit 
schwer in Worte zu fassen ist, so ergibt sich daraus jedoch im Kontext mit seinen Aussagen ein weiteres Indiz 
dafür, dass sein dargebotenes ausreisekausales Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht bzw. die 
Glaubhaftmachung einer Verfolgung bzw. einer relevanten Gefährdung im dargestellten Ausmaß nicht gelungen 
ist. Er zeigte in jenen Bereichen der Einvernahme, wo es etwa um die "fluchtauslösenden" Ereignisse und seine 
persönliche Situation ging, keine merkbaren Emotionen, die man idR wahrnimmt, wenn eine Person darüber 
erzählt, die tatsächlich einer relevanten Verfolgung bzw. Gefährdung ausgesetzt war bzw. im Falle der Rückkehr 
wäre. 
 

Dass es hier zur "Glaubhaftmachung" (der Gefahr einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt zu sein) quasi 
wegen der Offenkundigkeit einer Verfolgungsgefahr überhaupt keiner Bescheinigungsmittel bedurft hätte, bietet 
der gegenständliche Fall keinen Anhaltspunkt (vgl zB. auch VwGH 25.06.2003, Zahl 2000/04/0092). 
 

Abseits der nationalen Rechtsprechung sind dazu aber auch die europarechtlichen Vorgaben von Bedeutung. So 
normiert die - nicht direkt anwendbare - Statusrichtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 als Ausfluss 
der Staatenpraxis in deren Artikel 4 Absatz 1 und 5 Folgendes: "Wenden die Mitgliedstaaten den in Absatz 1 
Satz 1 genannten Grundsatz an, wonach der Antragsteller seinen Antrag auf internationalen Schutz begründen 
muss, und fehlen für Aussagen des Antragstellers Unterlagen oder sonstige Beweise, so bedürfen diese Aussagen 
keines Nachweises, wenn 
 

a) der Antragsteller sich offenkundig bemüht hat, seinen Antrag zu substanziieren; 
 

b) alle dem Antragsteller verfügbaren Anhaltspunkte vorliegen und eine hinreichende Erklärung für das Fehlen 
anderer relevanter Anhaltspunkte gegeben wurde; 
 

c) festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers kohärent und plausibel sind und zu den für seinen Fall 
relevanten besonderen und allgemeinen Informationen nicht in Widerspruch stehen; 
 

d) der Antragsteller internationalen Schutz zum frühest möglichen Zeitpunkt beantragt hat, es sei denn, er kann 
gute Gründe dafür vorbringen, dass dies nicht möglich war; 
 

e) die generelle Glaubwürdigkeit des Antragstellers festgestellt worden ist." 
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Wendet man im Wege einer richtlinienkonformen Auslegung diese sekundärrechtliche Norm auf das 
gegenständliche Verfahren an, so führt auch dies nicht zum Verzicht auf die Beischaffung von 
Bescheinigungsmitteln seitens des Beschwerdeführers, zumal er sich nicht offenkundig bemüht hat seinen 
Antrag zu substantiieren und er auch keine hinreichenden Erklärungen für das Fehlen anderer relevanter 
Anhaltspunkte gab. Wesentliche Teile seines Vorbringens waren nicht plausibel oder standen mit den 
Ermittlungsergebnissen in Widerspruch. Er hat auch den Asylantrag nicht zum frühest möglichen Zeitpunkt 
gestellt, wenn man berücksichtigt, dass er auch in Paris war und er nicht vorbrachte, dass ihm eine 
Asylantragstellung nicht schon dort möglich war. Weiters war das Vorliegen der generellen Glaubwürdigkeit des 
BF aus oa. Gründen jedenfalls zu verneinen. 
 

Ad I.2. Der Asylgerichtshof hat durch die zitierten Quellen Beweis erhoben und daraus Feststellungen getroffen. 
Soweit aus Quellen älteren Datums zitiert wurde, geben jüngere, ebenfalls genannte Quellen im Wesentlichen 
das gleiche Bild bzw. dienen diese dazu einen chronologischen Ablauf von relevanten Situationen darzustellen. 
Die Quellen wurden in der Verhandlung genannt und deren Inhalt erörtert sowie dem Beschwerdeführer die 
Möglichkeit eingeräumt dazu Stellung zu beziehen. Das Ermittlungsergebnis des ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens wurde dem BF ebenfalls zu Gehör gebracht. Im Ergebnis ist der dem festgestellten und zu 
Gehör gebrachten Sachverhalt nicht substantiiert entgegen getreten. Insbesondere ergingen auch im Rahmen der 
Stellungnahme keine konkreten Beweisanbote zu seinen Ausreisegründen. Dass sich seit der Wahrung des 
letzten Parteiengehörs die allgemeine Lage in Nigeria für den gegenständlichen Fall entscheidungsrelevant 
nachteilig verändert hätte ist nicht notorisch und entspricht auch nicht dem aktuellen Amtswissen. 
 

2. Gemäß § 38 Abs 1 AsylG 1997 BGBl I Nr. 76/1997 entscheidet über Rechtsmittel gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes der unabhängige Bundesasylsenat. 
 

Gemäß § 75 Abs 7 AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 29/2009 sind am 1. Juli 2008 beim 
unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen weiterzuführen: 
 

1. Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, 
haben alle bei ihnen anhängigen Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als 
Einzelrichter weiterzuführen. 
 

2. (...) 
 

3. (...) 
 

Im gegenständlichen Fall hat der erkennende Richter des AsylGH am 10.4.2008 als Mitglied des Unabhängigen 
Bundesasylsenates eine mündliche Verhandlung durchgeführt, weshalb sich hier die Einzelrichterzuständigkeit 
ergibt. 
 

Gemäß § 75 Abs 1 AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 29/2009 sind alle am 31. Dezember 2005 
anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 mit der Maßgabe zu Ende zu führen, dass in 
Verfahren, die nach dem 31.März 2009 beim Bundesasylamt anhängig sind oder werden, § 10 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 29/2009 mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass eine Abweisung des Asylantrages, wenn unter 
einem festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in 
seinen Herkunftsstaat zulässig ist, oder eine Zurückweisung des Asylantrages als Entscheidung nach dem 
Asylgesetz 2005 gilt. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes sind auf diese 
Verfahren anzuwenden. (....). 
 

Gemäß § 44 Abs 1 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997, werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, 
BGBl I Nr. 76/1997, idF BGBl I Nr. 126/2002 geführt. Gemäß Abs 2 leg cit werden Asylanträge, die ab dem 1. 
Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 in der jeweils 
geltenden Fassung geführt. Gem. Abs 3 leg cit sind auch auf Verfahren gem. Abs 1 leg cit die §§ 8, 15, 22, 23 
Abs.3,5 u. 6, 36, 40 u. 40a idF BGBl I Nr. 101/2003 anzuwenden. 
 

Gegenständlicher Asylantrag wurde am 26.4.2004 und somit nach Inkrafttreten des AsylG 1997 BGBl I Nr. 
76/1997 gestellt, weshalb sich gem. § 75 Abs 1 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 29/2009 die 
Anwendung des im Spruch zitierten AsylG 1997 nach Maßgabe der Übergangsbestimmungen ergibt. 
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Soweit sich aus AsylG 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, sind auf das Verfahren vor 
dem Asylgerichtshof gem. § 23 Abs 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG idgF hat der Asylgerichtshof [Berufungsbehörde], sofern die Beschwerde [Berufung] 
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er [sie] ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) seine [ihre] Anschauung an die Stelle 
jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Zu Spruchpunkt I.: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und 
keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist eine Person, die aus wohlbegründeter Furcht, aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzt und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
Landes zu bedienen; oder die sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in 
welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der 
erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern, ob eine vernunftbegabte 
Person nach objektiven Kriterien unter den geschilderten Umständen aus Konventionsgründen wohlbegründete 
Furcht erleiden würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). Dies trifft auch nur dann zu, wenn die Verfolgung von 
der Staatsgewalt im gesamten Staatsgebiet ausgeht oder wenn die Verfolgung zwar nur von einem Teil der 
Bevölkerung ausgeübt, aber durch die Behörden und Regierung gebilligt wird, oder wenn die Behörde oder 
Regierung außerstande ist, die Verfolgten zu schützen (VwGH 4.11.1992, 92/01/0555 ua.). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr 
steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten 
Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 
19.12.1995, Zl. 94/20/0858; 14.10.1998, Zl. 98/01/0262). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie 
muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes müssen konkrete, den Asylwerber selbst betreffende 
Umstände behauptet und bescheinigt werden, aus denen die von der zitierten Konventionsbestimmung geforderte 
Furcht rechtlich ableitbar ist (vgl zB vom 8. 11. 1989, 89/01/0287 bis 0291 und vom 19. 9 1990, 90/01/0113). 
Der Hinweis eines Asylwerbers auf einen allgemeinen Bericht genügt dafür ebenso wenig wie der Hinweis auf 
die allgemeine Lage, zB. einer Volksgruppe, in seinem Herkunftsstaat (vgl VwGH 29. 11. 1989, 89/01/0362; 5. 
12. 1990, 90/01/0202; 5. 6. 1991, 90/01/0198; 19. 9 1990, 90/01/0113). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen für die 
Zuerkennung von Asyl, nämlich eine glaubhafte Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat aus einem in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der GFK angeführten Grund nicht gegeben. 
 

Wie sich aus der Beweiswürdigung ergibt, ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen eine solche glaubhaft zu 
machen, weshalb die vorgetragenen ausreisekausalen Angaben des Asylwerbers gar nicht als Feststellung der 
rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung 
wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung gar nicht näher zu beurteilen (vgl. VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
Auch die allgemeine Lage ist in Nigeria nicht dergestalt, dass sich konkret für den Beschwerdeführer eine 
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begründete Furcht vor einer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohenden asylrelevanten Verfolgung ergeben 
würde. 
 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht kein Asyl zu gewähren, die 
Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt I. 
abzuweisen. 
 

Zu Spruchpunkt II.: 
 

Gem. § 8 Abs 1 AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat 
zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

§ 8 AsylG 1997 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Gemäß § 1 Z 4 leg 
cit ist Herkunftsstaat der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt, oder - im Falle der 
Staatenlosigkeit - der Staat seines gewöhnlichen Aufenthaltes. Dies ist dahin gehend zu verstehen, dass damit 
derjenige Staat zu bezeichnen ist, hinsichtlich dessen auch die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund 
seines Antrages zu prüfen ist (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 20.5.1999, 98/20/0300). 
 

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft 
getreten. Am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der 
Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf 
Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach 
ist die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG 
zu beziehen und das ist nun § 50 FPG. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar 
oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
ist demnach unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt 
würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre (§ 8 Abs 
1 AsylG 1997 iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht 
wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs 1 AsylG 1997), es sei denn, es bestehe eine 
inländische Fluchtalternative. 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 
26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, dass es 
trotz allfälliger Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt - so weit 
als möglich - Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im 
Falle einer Abschiebung ermöglicht ( zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005) 
 

Im gegenständlichen Fall ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen seine vorgebrachte Bedrohung bzw. 
Verfolgungsgefahr im Sinne des § 50 Abs. 2 FPG iVm § 8 Abs 1 AsylG 1997 im dargestellten Ausmaß 
glaubhaft zu machen, weshalb sich daraus auch kein zu berücksichtigender Sachverhalt ergibt, der gemäß § 50 
Abs 1 iVm § 8 Abs 1 AsylG 1997 zur Unzulässigkeit der Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung 
in den Herkunftsstaat führen könnte. 
 

Wenn auch in Nigeria eine wirtschaftlich schwierigere Situation als in Österreich besteht, so ist in einer 
Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Beschwerdeführers, festzuhalten, 
dass von einer lebensbedrohenden Notlage in seinem Herkunftsstaat, welche bei einer Rückkehr eine über die 
bloße Möglichkeit hinausgehende "reale Gefahr" ("das ist. eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen 
gegründete Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat"; vgl zB VwGH 19.2.2004, 
99/20/0573 mwN) einer unmenschlichen Behandlung des Beschwerdeführers iSd Art 3 EMRK indizieren würde, 
aus Sicht des Asylgerichtshofes nicht gesprochen werden kann. 
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Nach der stRsp des Verfassungsgerichtshofes - (vgl.Erkenntnis B 2400/07-9; siehe auch Premissl in Migralex, 
Abschiebeschutz bei Traumatisierung, mwN auf die Judkatur des EGMR zu Krankheiten in Bezug auf Art 3 
EMRK, S 54f) hat im Allgemeinen kein Fremder ein Recht in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, 
bloß um dort medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit 
leidet oder selbstmordgefährdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich 
oder kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. 
in einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt (vgl. Pkt. 2.3 Fall Ndangoya). Nur bei Vorliegen 
außergewöhnlicher Umstände führt die Abschiebung zu einer Verletzung in Art 3 EMRK. Solche liegen etwa 
vor, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt würde, unter 
qualvollen Umständen zu sterben (Fall D. v. the United Kingdom). 
 

Unter Zugrundelegung dieser Judikatur auf diesen konkreten Fall kann unter Berücksichtigung aller bekannten 
Umstände nicht davon ausgegangen werden, dass die Vorraussetzungen für einen Abschiebeschutz vorliegen. 
Zwar ist nicht zu verkennen, dass der BF grds. eine schwere Erkrankung hat, die medikamentös behandelt wird, 
jedoch ist auch zB in Nigeria, konkret auch in seiner Heimatregion im Imo State eine Behandlungsmöglichkeit 
von HIV/AIDS bzw. von Begleiterkrankungen gegeben. Es kam im Verfahren nicht hervor, dass eine über die 
bloße Möglichkeit hinausgehende reale Gefahr bestünde, dass konkret der BF keinen Zugang zur Behandlung 
hätte. Zu berücksichtigen war bei der Beurteilung der Rückkehrsituation insbesondere auch der Umstand, dass 
der BF in seinem Heimatstaat und konkret in seiner Herkunftsregion noch über Familienangehörige verfügt, zu 
denen er auch noch immer Kontakt hat und wo er der allgemeinen Lebenserfahrung nach auch 
erforderlichenfalls wohl mit Unterstützung rechnen könnte. Zu erwähnen ist dabei insbesondere sein Bruder, 
welcher bei der, die christlichen Werte vertretenden, Penticostal Church Pastor ist. Es handelt sich somit hier 
nicht um derart exzeptionelle Umstände wie sie etwa im Fall D. v. the United Kingdom gegeben waren. 
 

Ergänzend ist anzuführen, dass gemäß § 40a AsylG 1997 zB. auch eine finanzielle Rückkehrhilfe (über diese 
wird im erstinstanzlichen Verfahren schon informiert) als Startkapital für die Fortsetzung des bisherigen Lebens 
in Nigeria gewährt werden kann. Durch das vom Europäischen Flüchtlingsfonds und Bundesministerium für 
Inneres kofinanzierte System wird der Neubeginn zu Hause erleichtert. Es wird zu Hilfsorganisationen im 
Heimatland vermittelt, finanzielle Unterstützung gewährt, und beim Zugang zu Wohn-, Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten im Herkunftsstaat unterstützt. (http://www.caritas.at/hilfe-
einrichtungen/fluechtlinge/beratung-und-vertretung/rueckkehrhilfe/). 
 

Auf Grund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ergibt sich somit kein "reales Risiko", dass es derzeit durch 
die Rückführung des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat zu einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe kommen würde. 
 

Es kam im Verfahren nicht hervor, dass konkret für den Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbringung in 
seinen Herkunftsstaat die reale Gefahr bestünde, als Zivilperson einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder 
der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 
ausgesetzt zu sein. 
 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht kein subsidiärer Schutz zu gewähren, 
die Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt II. 
abzuweisen. 
 

Zu Spruchpunkt III.: 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der 
Asylantrag abgewiesen wird und die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Der Gesetzgeber wollte durch diese - im Gegensatz zur fremdenpolizeilichen Ausweisung keinem Ermessen 
zugängliche - zwingende asylrechtliche Ausweisung eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende 
Aufenthaltsverfestigung von Asylwerber, die bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung sich im Bundesgebiet 
aufhalten durften, verhindern (vgl. VwGH 26.6.2007, 2007/01/0479). 
 

Der gegenständliche Asylantrag war abzuweisen (Spruchpunkt I.) und die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung in den Herkunftsstaat für zulässig zu erklären (Spruchpunkt II.). Es liegt daher bei Erlassung 
dieses Bescheides - mangels anderweitigen Aufenthaltstitels für Österreich - kein rechtmäßiger Aufenthalt im 
Bundesgebiet mehr vor. 
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Bei Erlassung einer Ausweisung kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und/oder Familienleben 
vorliegen (Art. 8 Abs 1 EMRK). Ein unverhältnismäßiger Eingriff würde eine Ausweisung unzulässig machen. 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). 
 

Der Begriff des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, 
sondern schließt auch andere "de facto Beziehungen" ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben 
eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder 
auf andere Weise (EGMR Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua). 
 

Eine familiäre Beziehung unter Erwachsenen fällt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte (EGMR) nur dann unter den Schutz des Art. 8 Abs. 1 EMRK, wenn zusätzliche Merkmale der 
Abhängigkeit hinzutreten, die über die üblichen Bindungen hinausgehen (vgl. dazu auch das Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes vom 9. Juni 2006, B 1277/04, unter Hinweis auf die Judikatur des EGMR; des 
Weiteren auch das Erkenntnis des VwGH vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0423 und die darauf aufbauende 
Folgejudikatur, etwa die Erkenntnisse vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0235, vom 8. Juni 2006, Zl. 
2003/01/0600, vom 22. August 2006, Zl. 2004/01/0220 und vom 29. März 2007, Zl. 2005/20/0040, vom 26. Juni 
2007, 2007/01/0479). 
 

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 
60.654/00) garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat. Unter 
gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts 
(zB. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise 
dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u. 
a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat 
vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI 
gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 
10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). 
 

Im Verfahren ist nicht hervorgekommen, dass der sich in Strafhaft befindliche BF in Österreich aktuell derartige 
familiäre Anknüpfungspunkte hat, die zu einem relevanten Familienleben im Sinne des Artikel 8 EMRK führen 
würden. Solche, in der persönlichen Sphäre des BF liegenden, Umstände wurden dem AsylGH nicht mitgeteilt. 
Die Ausweisung stellt daher keinen Eingriff in das Recht auf Familienleben des BF dar. 
 

Der BF ist seit April 2004 auf Grund seiner Asylantragstellung in Österreich aufhältig. Die relativ lange 
Aufenthaltsdauer ist grundsätzlich geeignet relevante private Anknüpfungspunkte in Österreich zu begründen. 
 

Ob ein Eingriff in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Privatleben durch die asylrechtliche 
Ausweisung iSd Art 8 Abs 2 EMRK notwendig ist, bedarf einer Abwägung der öffentlichen Interessen im 
Verhältnis zu den Interessen des Fremden. 
 

Art 8 Abs 2 EMRK lautet: 
 

"Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff 
gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die 
nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 
der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist." 
 

Hinsichtlich der Abwägung der öffentlichen Interessen mit jenen des Beschwerdeführers ist der 
Verfassungsgerichtshof der Auffassung, dass Asylwerber und sonstige Fremde nicht schlechthin gleichzusetzen 
sind. Asylwerber hätten idR ohne Geltendmachung von Asylgründen keine rechtliche Möglichkeit, legal nach 
Österreich einzureisen. Soweit die Einreise nicht ohnehin unter Umgehung der Grenzkontrolle oder mit einem 
Touristenvisum stattgefunden hat, ist Asylwerbern der Aufenthalt bloß erlaubt, weil sie einen Asylantrag gestellt 
und Asylgründe geltend gemacht haben. Sie dürfen zwar bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung 
weder zurückgewiesen, zurückgeschoben noch abgeschoben werden, ein über diesen faktischen Abschiebeschutz 
hinausgehendes Aufenthaltsrecht erlangen Asylwerber jedoch lediglich bei Zulassung ihres Asylverfahrens 
sowie bis zum rechtskräftigen Abschluss oder bis zur Einstellung des Verfahrens. Der Gesetzgeber beabsichtigt 
durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens 
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hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer 
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern. Es kann dem Gesetzgeber nicht entgegen getreten 
werden, wenn er auf Grund dieser Besonderheit Asylwerber und andere Fremde unterschiedlich behandelt 
(VfGH 17. 3. 2005, G 78/04 ua). 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat fallbezogen unterschiedliche Kriterien (vgl. dazu 
insbesondere VfGH B 328/07) herausgearbeitet, die bei einer solchen Interessenabwägung zu beachten sind und 
als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Art 8 EMRK einer Ausweisung entgegensteht: 
 

Er hat etwa die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 
31.1.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 
16.9.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens 
(EGMR 28.5.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 

20.6.2002, Fall Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 

22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 2.8.2001, Fall 
Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der 
sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, 
der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen 
manifestiert (vgl. EGMR 4.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9.10.2003, Fall Slivenko, 
Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.6.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch 
VwGH 5.7.2005, 2004/21/0124; 

11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 
24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00) für maßgeblich erachtet. 
 

Auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein mussten - was bei einem bloß vorläufigen Aufenthaltsrecht während 
des Asylverfahrens jedenfalls als gegeben angenommen werden kann (vgl. Chvosta, Die Ausweisung von 
Asylwerbern und Art 8 MRK, ÖJZ 2007/74, 857 mwN ) -, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (EGMR 
24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 5.9.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.1.2006, Fall Rodrigues 
da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562). Der Asylwerber kann während 
seines Asylverfahrens nicht darauf vertrauen, dass ein in dieser Zeit entstehendes Privat- bzw. Familienleben 
auch nach der Erledigung seines Asylantrages fortgesetzt werden kann. Die Rechte aus der GFK dürfen nicht 
dazu dienen, die Einwanderungsregeln zu umgehen (ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von 
Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 857 mwN). 
 

Das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration ist weiters dann 
gemindert, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf einen unberechtigten Asylantrag zurückzuführen ist (VwGH 
26.6.2007, 2007/01/0479 mwN). Beruht der bisherige Aufenthalt auf rechtsmissbräuchlichem Verhalten 
(insbesondere bei Vortäuschung eines Asylgrundes [vgl VwGH 2.10.1996, 95/21/0169]), relativiert dies die 
ableitbaren Interessen des Asylwerbers wesentlich [vgl. die Erkenntnisse vom 28. Juni 2007, Zl. 2006/21/0114, 
und vom 30. August 2007, Zl. 2006/21/0246] (VwGH 20.12.2007, 2006/21/0168). 
 

Bei der Abwägung der Interessen ist auch zu berücksichtigen, dass es der beschwerdeführenden Partei bei der 
asylrechtlichen Ausweisung nicht verwehrt ist, bei Erfüllung der allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Regelungen 
des FPG bzw. NAG wieder in das Bundesgebiet zurückzukehren (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die 
Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 861, mwN). Es wird dadurch nur jener Zustand hergestellt 
der bestünde, wenn sie sich rechtmäßig (hinsichtlich der Zuwanderung) verhalten hätten und wird dadurch 
lediglich anderen Fremden gleichgestellt, welche ebenfalls gemäß dem Auslandsantragsstellungsgrundsatz ihren 
Antrag gem. FPG bzw. NAG vom Ausland aus stellen müssen und die Entscheidung der zuständigen 
österreichischen Behörde dort abzuwarten haben. 
 

Im vorliegenden Fall ist der Eingriff in das Recht auf Privatleben gesetzlich vorgesehen und verfolgt gem. Art 8 
Abs 2 EMRK legitime Ziele, nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung - worunter auch die 
geschriebene Rechtsordnung zu subsumieren ist -, das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen im Bereich des Aufenthaltsrechtes und der Suchtmittelkriminalität sowie zum Schutz der 
Gesundheit anderer. Zu prüfen ist, ob der Eingriff in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist. 
 

Nach dem Urteil des EGMR im Fall Moustaquim ist eine Maßnahme dann in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig, wenn sie einem dringenden sozialen Bedürfnis entspricht und zum verfolgten legitimen Ziel 
verhältnismäßig ist. Das bedeutet, dass die Interessen des Staates, insbesondere unter Berücksichtung der 
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Souveränität hinsichtlich der Einwanderungs- und Niederlassungspolitik, gegen jene des Beschwerdeführers 
abzuwägen sind. 
 

Der EGMR geht davon aus, dass die Konvention kein Recht auf Aufenthalt in einem bestimmten Staat 
garantiert. Der EGMR erkennt in stRsp weiters, dass die Konventionsstaaten nach völkerrechtlichen 
Bestimmungen berechtigt sind, Einreise, Ausweisung und Aufenthalt von Fremden ihrer Kontrolle zu 
unterwerfen, soweit ihre vertraglichen Verpflichtungen dem nicht entgegenstehen (vgl. uva. zB. Urteil 
Vilvarajah/GB, A/215 § 102 = NL 92/1/07 und NL 92/1/27f.). Die Schaffung eines Ordnungssystems mit dem 
die Einreise und der Aufenthalt von Fremden geregelt wird, ist auch im Lichte der Entwicklungen auf 
europäischer Ebene notwendig. Dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen kommt im Interesse des Schutzes der öffentlichen Ordnung 
(Art 8 Abs 2 EMRK) daher ein hoher Stellenwert zu (VfGH 29.9.2007, B 328/07, VwGH 16.01.2001, Zl. 
2000/18/0251 uva.). Die öffentliche Ordnung, hier va. das Interesse an einer geordneten Zuwanderung, erfordert 
es daher, dass Fremde, die nach Österreich einwandern wollen, die dabei zu beachtenden Vorschriften einhalten. 
Die öffentliche Ordnung wird zB. schwerwiegend beeinträchtigt, wenn einwanderungswillige Fremde, ohne das 
betreffende Verfahren abzuwarten, sich unerlaubt nach Österreich begeben, um damit die österreichischen 
Behörden vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Ausweisung kann in solchen Fällen trotz eines vielleicht 
damit verbundenen Eingriffs in das Privatleben und Familienleben erforderlich sein, um jenen Zustand 
herzustellen, der bestünde, wenn sich der Fremde gesetzestreu verhalten hätte (VwGH 21.2.1996, 95/21/1256). 
Dies insbesondere auch deshalb, weil als allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz grds. gilt, dass aus einer unter 
Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile gezogen werden dürfen. (VwGH 
11.12.2003, 2003/07/0007). Der VwGH hat weiters festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines 
Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine 
gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen 
würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Die geordnete Zuwanderung von Fremden ist auch für das wirtschaftliche Wohl des Landes (vgl zB EGMR 
31.7.2008, Darren Omoregie u.a. gg. Norwegen) von besonderer Bedeutung, da diese sowohl für den 
Arbeitsmarkt als auch für das Sozial- und Gesundheitssystem gravierende Auswirkung hat. 
 

In einer aktuellen Entscheidung (die bei der oa. Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und 
Verfassungsgerichtshof noch keine Berücksichtigung finden konnte) des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte (EGMR) zum Privatleben einer Asylwerberin, Fall NNYANZI gg. das Vereinigte Königreich 
vom 8.4.2008, war davon auszugehen, dass deren Verfahren bereits insgesamt rund 10 Jahre dauerte. Die 
Beschwerdeführerin hatte in dieser Zeit einen Beruf erlernt, beteiligte sich an der Kirchengemeinschaft, hatte 
Freunde, darunter eine Beziehung zu einem Mann. Der EGMR erachtete es nicht als notwendig zu entscheiden, 
ob die Beziehungen, welche die Beschwerdeführerin während ihres beinahe zehnjährigen Aufenthalts im 
Vereinigten Königreich begründet hat, Privatleben iSv. Art. 8 EMRK darzustellen geeignet ist. Selbst unter der 
Annahme, dass dem so wäre, sei die in Aussicht genommene Abschiebung nach Uganda gesetzlich vorgesehen 
und durch ein legitimes Ziel motiviert, nämlich die "Aufrechterhaltung und Stärkung der 
Einwanderungskontrolle". Jedes von der Beschwerdeführerin während ihres Aufenthalts im Vereinigten 
Königreich etablierte Privatleben würde ihre Abschiebung bei einer Abwägung gegen das legitime öffentliche 
Interesse an einer wirksamen Einwanderungskontrolle nicht zu einem unverhältnismäßigen Eingriff machen. 
Anders als im Fall Üner/NL sei die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall kein niedergelassener 
Einwanderer. Ihr wäre nie ein Bleiberecht im belangten Staat erteilt worden. Ihr Aufenthalt im Vereinigten 
Königreich während der Anhängigkeit ihrer verschiedenen Asylanträge und Menschenrechtsbeschwerden sei 
immer prekär gewesen und ihre Abschiebung aufgrund der Abweisung dieser Anträge werde durch eine 
behauptete Verzögerung ihrer Erledigung durch die Behörden nicht unverhältnismäßig. Die Abschiebung der BF 
nach Uganda würde daher keine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen. 
 

In einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) vom 31.7.2008, 
zum Recht auf Familienleben eines Asylwerbers, Fall Darren Omoregie u.a. gg. Norwegen, hatte ein 
nigerianischer Staatsangehöriger nach der Flucht aus seinem Herkunftsstaat am 25.8.2001 in Norwegen einen 
Asylantrag gestellt. Während des ungesicherten Aufenthaltes in Norwegen hat er eine norwegische 
Staatsangehörige geehelicht und mit dieser ein Kind gezeugt. Ein Antrag auf Arbeitserlaubnis bzw. 
Aufenthaltserlaubnis wurde abgewiesen und der BF zur Ausreise aufgefordert. Da er dieser Aufforderung nicht 
nachkam wurde nach vorangegangener Ankündigung eine Ausweisung mit fünfjährigem Einreiseverbot verfügt. 
Nach Entscheidung der Berufungsbehörde wurde er zur fristgerechten Ausreise angehalten und sein weiterer 
Aufenthalt war nach Fristablauf daher unrechtmäßig. Der Gerichtshof stellte fest, dass die 
Aufenthaltsbeendigung legitimen Zielen dient, nämlich der Aufrechterhaltung der Ordnung und der 
Verhinderung von Straftaten sowie dem wirtschaftlichen Wohl des Landes. Der EGMR erachtete es jedenfalls 
als gegeben, dass der Beschwerdeführer in Norwegen ein relevantes Familienleben iSd Art 8 EMRK führen 
würde. Die Aufenthaltsbeendigung sei jedoch dessen ungeachtet nicht als unverhältnismäßig zu erachten, weil 
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diesem zu keiner Zeit ein Bleiberecht zukam und dieses Familienleben zu einem Zeitpunkt begründet wurde, wo 
sein fremdenrechtlicher Aufenthaltsstatus ungewiss war, wobei er sich des ungewissen Aufenthaltes bewusst 
sein musste. Zum Zeitpunkt der Asylantragstellung hatte er keine Beziehungen zu Norwegen und diese sind erst 
später entstanden. Auch die Geburt des gemeinsamen Kindes stellt für sich alleine keinen Grund für ein 
Bleiberecht dar. Zu bedenken ist auch, dass er den Großteil seines Lebens in Nigeria verbrachte. Es sind im 
Verfahren auch keine unüberwindbaren Hindernisse hervorgekommen, die einem Familienleben in Nigeria 
entgegen stünden. Zudem sollte es kein Problem sein die familiäre Beziehung auch durch zeitweise Besuche des 
BF durch die Gattin und des Kindes in Nigeria aufrecht zu halten. Der EGMR stellte im Ergebnis ein 
überwiegendes öffentliches Interesse an der Aufenthaltsbeendigung fest und erachtete die Ausweisung mit einem 
fünfjährigen Einreiseverbot hier notwendig und nicht als unverhältnismäßig. Es lagen keine außergewöhnlichen 
Umstände vor, die ein Bleiberecht zur Aufrechterhaltung des Familienlebens in Norwegen erforderlich machten. 
 

Im hier anhängigen Fall befindet sich die beschwerdeführende Partei seit rund 5 Jahren in Österreich. Der 
bisherige Aufenthalt war lediglich durch die Asylantragstellung und die daraus resultierende vorläufige 
Aufenthaltsberechtigung legitim. Ein anderweitiges Aufenthaltsrecht, zB eine Niederlassungsbewilligung, kam 
ihm zu keiner Zeit zu, weshalb das Privatleben in Österreich im Wesentlichen während eines Zeitraumes 
begründet wurde, wo sein Aufenthalt nie gesichert war, was zu einer wesentlichen Minderung seiner Interessen 
führt. Es kam im Verfahren auch hervor, dass der Asylantrag von vornherein unter Angabe von falschen 
Gegebenheiten begründet wurde und daher von einer rechtsmissbräuchlichen Antragstellung ausgegangen 
werden kann. Aus seinem bisherigen Verhalten - er wurde mehrfach wegen Drogenkriminalität gerichtlich 
rechtskräftig verurteilt und befindet sich in Strafhaft - kann geschlossen werden, dass er auch nicht hinreichend 
gewillt oder in der Lage ist sich in die Österreichischen Gesellschaft zu integrieren. Auf Grund der generellen 
und sich im konkreten Fall auch gezeigten Wiederholungsgeneigtheit im Bereich der Suchtmittelkriminalität und 
dem Umstand ,dass gerade der Handel mit Suchtmittel und die daraus resultierende Versorgung von anderen mit 
diesen Drogen zu einer erheblichen Gesundheitsgefährdung anderer führt, verdeutlicht seine Gefahr für die 
Gesellschaft. Er ist in Nigeria aufgewachsen und verfügt dort nach wie vor über ein familiäres Netz. Er spricht 
die wesentlichen Sprachen seines Heimatlandes und kann im Ergebnis nicht als von dort entwurzelt betrachtet 
werden, zumal er in diesem Land sein überwiegendes Leben verbrachte und dort auch sozialisiert wurde. Er 
wendete sich auch während des Asylverfahrens noch an Behörden seines Heimatstaates zur Erlangung von 
Identitätsdokumenten und zeigte auch damit seine noch bestehende Bindung zu Nigeria. 
 

Unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände und unter Einbeziehung der oa. Judikatur der Höchstgerichte 
(insbesondere EGMR in den Fällen NNYANZI gg. das Vereinigte Königreich u. Darren Omoregie u.a. gg. 
Norwegen) ist ein überwiegendes öffentliches Interesse - nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung, konkret das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung und Stärkung der Einwanderungskontrolle, 
das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Verhinderung von strafbaren Handlungen im Bereich der 
Drogenkriminalität und in Bezug auf den verwaltungsstrafrechtlich pönalisierten, nicht rechtmäßigen Aufenthalt 
- gegen den BF besteht auch ein unbefristetes Rückkehrverbot - von Fremden im Bundesgebiet, an der 
Aufenthaltsbeendigung des Beschwerdeführers festzustellen, das seine Interessen an einem Verbleib in 
Österreich überwiegt. Die Ausweisung ist daher als notwendig und nicht unverhältnismäßig zu erachten. 
 

Anzumerken ist, dass trotz dieser Verpflichtung Österreich zu verlassen, es der beschwerdeführenden Partei frei 
steht - wie andere Fremde auch - auf gesetzeskonforme Weise vom Ausland aus einen Antrag auf einen Einreise- 
bzw. Aufenthaltstitel zu stellen, die Entscheidung darüber dort abzuwarten und Österreich damit in die Lage zu 
versetzen eine im öffentlichen Interesse notwendige und wirksame Zuwanderungskontrolle zu vollziehen. Die 
Ausweisung ist - durch diese grds. gegebene Rückkehrmöglichkeit - in ihrer Intensität auch kein so gravierender 
Eingriff wie etwa ein befristetes oder gar unbefristetes Aufenthaltsverbot. 
 

Könnte sich ein Fremder nunmehr in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und/oder Familienleben 
berufen, würde dies darüber hinaus dazu führen, dass einwanderungswillige Fremde, welche die unbegründete 
bzw. rechtsmissbräuchliche Asylantragstellung, allenfalls in Verbindung mit einer illegalen Einreise in das 
österreichische Bundesgebiet, in Kenntnis der Unbegründetheit bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit des Antrages 
unterlassen und in rechtskonformer Art und Weise vom Ausland aus ihren Antrag auf Erteilung eines Einreise- 
bzw. Aufenthaltstitels stellen sowie die Entscheidung auch dort abwarten, letztlich schlechter gestellt wären, als 
Fremde, welche, einer geordneten Zuwanderung widersprechend, genau zu diesen verpönten Mitteln greifen, um 
ohne jeden sonstigen anerkannten Rechtsgrund den Aufenthalt in Österreich zu erzwingen bzw. zu legalisieren. 
Dies würde in letzter Konsequenz wohl zu einer verfassungswidrigen unsachlichen Differenzierung der 
einwanderungswilligen Fremden untereinander führen (vgl. hierzu auch das Estoppel-Prinzip oder auch den 
allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz, wonach aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen 
Situation keine Vorteile gezogen werden dürfen [VwGH 11.12.2003, 2003/07/0007]). 
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Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht eine Ausweisung zu verfügen, die 
Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt III. 
abzuweisen. 


